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Emissionshandel: Bundesverwaltungsgericht 
weist Klage von RWE ab 
Zuteilung für 2. Handelsperiode bleibt rechtens  
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat die Kürzung der Zuteilung für die 
Energiewirtschaft in der 2. Handelsperiode für rechtens erklärt und die Klage des 
Energieversorgers RWE gegen die sogenannte Veräußerungskürzung für Energieanlagen 
abgewiesen. Das BVerwG bestätigte damit in dieser grundlegenden Frage des 
Emissionshandels die Urteile der Vorinstanzen sowie seine Urteile von Oktober und 
Dezember 2012. Hier hatten in verschiedenen Verfahren insgesamt sechs Unternehmen 
geklagt.  

Im aktuellen Fall, der am 21.02.2013 verhandelt wurde, ging es um ein von RWE betriebenes 
Kraftwerk, das sich innerhalb einer Braunkohleaufbereitungsanlage befindet, die nicht 
emissionshandelspflichtig ist. Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt 
(UBA) hatte die Zuteilung an das Kraftwerk nach den Vorschriften des Zuteilungsgesetzes 2012 
(ZuG 2012) für den Energiesektor entsprechend dem Effizienzstandard der jeweiligen Anlage 
gekürzt. Das Gericht befand dies als rechtens. Auch die Anwendung eines einheitlichen 
Energiebenchmarks auf Braunkohleanlagen ist verfassungsgemäß, da die höhere Belastung für 
Braunkohleanlagen dem Verursacherprinzip folge.  

Bereits im Oktober 2012 hatten vier Energieversorger erfolglos gegen die Anwendung der 
Veräußerungskürzung im Energiesektor geklagt, die im ZuG 2012 für die 2. Handelsperiode 
festgelegt wurde. In der Sprungrevision vom Verwaltungsgericht Berlin entschied das BVerwG, 
dass die Veräußerungskürzung mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht und dem deutschen 
Verfassungsrecht vereinbar ist. Das Gericht ordnet dabei „die Luft als knappes Gut“ ein – ebenso 
wie das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1995 dies für das Wasser getan hat.  

Die Knappheit ergibt sich daraus, dass die Erdatmosphäre Treibhausgase nur in begrenztem Maße 
aufnehmen kann, um schädliche Klimawirkungen zu verhindern. Die zulässigen Mengen 
schädlicher Treibhausgase können somit in vergleichbarer Weise wie das Wasser budgetiert 
werden. Demzufolge ist es finanzverfassungsrechtlich unbedenklich, dass – wie es das BVerwG 
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betont – die „Nutzung der Luft“ quasi über den Zukauf von Zertifikaten bezahlt werden muss. 
Diese Einnahmen des Staates gehen in den Energie- und Klimafond, aus dem u.a. wiederum 
Klimaschutzprojekte finanziert werden. Dass hier eine unterschiedliche Behandlung von Energie- 
und Industrieanlagen vorliegt, ist vom Emissionshandelssystem durchaus gewollt. Das Gericht 
sieht in dieser Unterscheidung keine Anhaltspunkte  für eine europarechtliche Beihilfe zugunsten 
der nicht betroffenen Industrieanlagen gegenüber den Energieanlagen. In zwei der Verfahren 
wurde zwischenzeitlich das Bundesverfassungsgericht angerufen. 

Weiterhin entschied das BVerwG, dass der Gesetzgeber nicht an Zuteilungsregeln der 1.  
Handelsperiode festhalten musste, sondern diese durch ein neues Zuteilungssystem für die 2. 
Handelsperiode 2008-2012 ersetzen durfte. Zugleich hat das Gericht mit der jüngsten 
Entscheidung auch geklärt, dass Kraftwerke, die lediglich Bestandteil (Nebeneinrichtung) einer 
nicht emissionshandelspflichtigen Industrieanlage (Haupteinrichtung) sind, dennoch wie 
Energieanlagen mit allen gesetzlichen Rechten und Pflichten aus dem Emissionshandel behandelt 
werden. Eine Verletzung des Gleichheitssatzes des Grundgesetzes im Verhältnis zu Kraftwerken 
innerhalb einer emissionshandelspflichtigen Industrieanlage bestehe nicht. Die aktuellen, 
richtungweisenden Urteile stärken insgesamt das System des Emissionshandels, da das Prinzip 
der Veräußerungskürzung auch ein wichtiger Bestandteil des Emissionshandels in der 3. 
Handelsperiode 2013-2020 ist.  

 

Weitere Informationen und Links: 

 

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) 

Die Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt ist die nationale Behörde für die 
Umsetzung des europaweiten Emissionshandels für stationäre Anlagen sowie für den 
Luftverkehr. Zu ihren Aufgaben gehören die Zuteilung und Ausgabe der 
Emissionsberechtigungen, die Prüfung der Emissionsberichte und der Überwachungspläne sowie 
die Verwaltung von Konten im EU-Emissionshandelsregister. Sie ist zudem zuständig für die 
Verwaltung der projektbasierten Mechanismen Joint Implementation und Clean Development 
Mechanism. 
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